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RS OGH 1964/10/8 1Ob137/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1964

Norm

ABGB §238

ABGB §262

AußStrG §203 ff

AußStrG §217

JWG §18 Z7

Rechtssatz

Es ist mit §§ 238, 262 ABGB o7enbar unvereinbar, eine von einem solchen Dritten dem Gericht übermittelte

Abrechnung, solange sich der Vormund nicht mit ihr identi;ziert hat, als Abrechnung (Schlußrechnung) zu behandeln,

durch einen Sachverständigen (auf Kosten des Mündels) überprüfen zu lassen und dergleichen.
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